
2. Beiblatt Be1b1~zu.r !artamen~s~~rrespon~~nz 15. September 1954 

~OOi!8'· IU J 

"-'-----_____ --- Die Ab,. :01-. P f e i f. ,e:r und Gen essen haben iJIl März d..J.' in 

elner Aft~:räse, betreffend die Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtspre­

$bung auf dem Geb1ete des Arbeits .. und Dienstrecht~s, angeführt, dass in 
, , 

der, Reohtsp.reoh\mc des Obersten Gerichtshofes in jting~ter Zeit a.uf ar-

I belt'srecht1icheJb Gebi$t in, grundsätzlichen Fragen widersprechende Ent­

,clle1.dungal1zu vel-$eichnanseien. In der Anfrage wix:<l der Justizminister 

.insbesondere ersucht, dass die Fassung eines Plenarbeschlusses des 

Ob'ersten GeriQht:$hotes darüber beantragt werde, ob das Dienstverhäl tni ~ 
dern1oJs"t, in Verwe~4Uh$ genommenen DJinderb$last,eten J3ündesba.hnbediensteten_ 

na,ch dem Wirt.cbattssäuberungsgesetz 1947 oder nach dem Beamten-Uberlei­

tungs~~$qtz zu beUrteilen i~t und ob die erwähnten ~desbahnbed1ensteten 
ABspruch a.uf Verrechnung dei' erhaltenen Bezugsvorschüsse mit c.on ihnen 
Bustehenden Aktivbezitgen ~aben. Zu diesem Zwecke hä.t.te derPlenarsenat 

die Uberprüfung der Ges8tzmässigkett jener Erlässe des Finanzministers 
• I 

bes.m,Verfa.ssungsgerichtshof.mu beantragen, die &usspre.chen~ dass die 

aft nicht j"nVerwendung, ~nommene Bundesbahnbedienstete gezah1te~ Vor­
_chüsse keine Vorschüsse, sondern nichtalrechenbare BezUge sind. 

!UD4esm1fti$~er rdr'Justiz Dr. Ger ö hat nunmehr diese Anfrage 

rie folgt beantwortet: 

l.)lde ZUr Sicherung der Einheitlichkeit der Spruchpraxi? des 
- -

Oberaten Gerichtshotesin Zivilsachen ergangenen a.h. Entschliessungen 

Tdm 3. Oktober 1854 und vo~ 7. ,August 1872 gewä.hren de~ Bundesministerium 
" ' 

für J~stiz kein Recht, auf die Handhabung des Spruchrepertoriumsund 

aes Judikatenbuches durch den Obersten Gerichtshof Einfluss zu nehmen. 

;o~,:~,Ii:'_!Undesminist~rium fU'r,Justi~ kann lediglich gemäss § 16 li t. f der 
statuten des Obel;'sten Gerichtshofes; lij1Bl.Nr. 325/1850, bei Vorliegen der 

Voraussetzungen eine gutächt1iche Äusserung des Plenarsenates einholen. 
, , 

-Die-wird jedoch nur dann in das Judikatenbuch eingetragen, wenn es der 

Plena.;t'senat beschliesst; dies liegt jedoch tu seinem Ermessen. Ferner 

1st dem Bundesministerium für Justiz im § 21 des Arbeitsgerichtsgesetzes.;) 

BGB1.Nr. 170/1946, das Recht eingeräumt, unter g-Jwissel\ Voraussetzungen , 

_ ein Gutachten einzuholen, das allerdings in das Judikatenbuch einge­

tragen werden muss. Von letzterer Möglichkeit hat das Bundesm1nisterium 

für Justiz seit Bestand des 
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·"3.Be1blatt 

"~,:LtsCl~?,.!_oh~lit.z.es~-'berei ts mehrfach Gebrauch !6macq.t; siehe hiezu 

die Entsoheidungen Judikatenbuch Nr.52 (Urlau~sa.bfilJdung), Nr.53 (Urla.ube­

a.bfindung), Nr.55 (Anwendba.rkeit des Fristengesetzee) und Nr.59 (Wohnungs-
beihilfe). . . 

1~~dH 
2,) Das ~undesministerium für Justiz sieht s~ch nicht veranlasst, 

gemäss § 16 lit.t der Sta.tuten des Obersten Geriohtshofes die Abhaltung 

einer Plenarsitzung zur Entscheidung der im Punkt 2 der Anfrage aufgezählten 

-Rechtsfragen zu beantragen. Es isÖ wohl richtig, dass der Oberste Gerichts- . 

hof erstmals in den beiden Entscheidungen vom 2O.0ktober 1953, 4 Ob 105/53 
und 4 Ob i5l/53~ yon seiner früheren Rechtsansicht abgegangen ist; auf 
Ersuchen aes Bundesmin1steriums· für Justiz hat jedoch der Rerr Erste Präsi-

.\ 

dent des Obersten Gerichtshofes die hiefür massgebli.chen GrUnde il'l einer 

ausführlichen Darlegungbekanntgegebeni die ich mir erlaube, im nachstehen­

den auszugsweise anzuführen: 
1I1n der ohangeführten Anfrage wird darauf verwiesen, dass der 

Senat 4 dea Obersten Gerichtshofes wiederholt in älteren Entscheidungen 
a.usgesprochen ha.be, da.ss die Bestimmung des § 3 Abs.2 Beamten-Uberleitungs­

sesetz, w'i>nach.bis zur Erlassung der im § 3 Abs.l dieses Geset!les vorgese­
~enen Uberleitungsverordnung die tsffentlich-rechtlichen Beamten und Empfät\ge~ 

von Ruhe- und Versorgungs genüssen Vorsohüsse auf ihre Bezüge in der auf Vor­
schlag des Staatsamtes für Finanzen von der Provisori&,chen Staatsregierung 

1» allmonatlich festgeset!lter Höhe erhalten, auf die ~ediensteten der Bun­

desbahnen nicht anwendbar sei, dass aber der Oberste Gerichtshof in der 

Entscheidung 4 Ob 151/53 von dieser Praxis abgegangen sei. 
Dies ist riohtig. In der grundlegenden Entscheidung vom 

8. Juli 1948, 4 Ob.?/ 48 J hat der Oberste Gerichtshof die Anwendung des 

§ 3 Abs.2 Beamten-Uberleitungsgesetz auf Vertragsbedienstete der Gebieta­

kö.rpersohaften mit der BegX'Ündung abgelehnt" dass § 3 Abs.2 Beamten­
Uberleitungsgesetz nur die notwendige Ergänzung su § 1 Aba.l und 2 dar-
, 
stelle, wonach die am l3.März 1938 in Geltung gestandenen dienstreohtli­
chen Vorschriften wieder in Kraft geset!lt wurden. Da eine sofortige Ein-· 
reih~aller öffentlich-rechtlichen Bediensteten in das nun ~eltende 
österreichisohe Gehaltsschema ni~ht möglich war, musste eine vorläufige 

. Regelung getroffen werden, die später durch die Bestimmungen des Oehal ts­

überleitungsgesetzes vom 12.Dezember 1946, BGBl.22/47, abgeltsst wurde. 
Bei den Vertragsbediensteten bestand aber kein Grund für eine solche vor-
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Beiblatt zur P~lamentskorrespondenz l5.September 1954 

läufige legelUn&. weil ihre Bezüge nicht a.~ Gl'W'1c1re1ch~eoJltltcheZ'Vor­
aahritten, die 4ureh § 1 13eamterrUberlei tungsseae11.- ~1' ~aft $es~tzt 

, , , - / 

wurß.en, sonderit Aurch einen Vertrag bestiDUnt waren. 

Dei" Grundgedanke, der der Entscheidung 4 {)\) 7/48 '~ndeU.egt, 
k~n dahin z~samme~etasst wQrden: Da die öttentlich-r&Cht11aben Vorschritten, 
welche bisher das Dienstverhältnis der öffentlich-rechtlichen Beamten re-

, Cel ten, durch § 1 )eamten-tl'berlei tungsgasetz aufsehoben und an deren Stelle 
, , \ 

wleeler cUe .6ster~elob1$ohen l>ienstvolll'\scilriften getreten sind, so sind damit 
auchd.ie bisher~l"bden deutsohen Vorsohriften übe~die Bez.gsregelung 
wescetallen. :ua...- ;140-*6 daher, a.uf die längst obsol~' -~~~rdenen österrei­
ohi.ohen VCi>rsc~lt'#l»1 .urüaksreifen. :Q~8 ist aber ni.6:ht .8$lich, weil 
1.> 4~e !ezüge l~a1ten Schillingen a.usgedrückt sind und 2.) es praktisch 
v.JUIla~i~b l~tt ~9i tausenden ~ea.mten in kui"ser Zeit te.t~stell$n und aUS­

_\1J'$Ch."ea, 1IIelcberOehalt ihnen nach den 8sterreiehischfln Gehaltsvorsc~itten 
"01' 1918 gebi.lhrt. Daher lBusste Iilan ba1den öffentl1cb-%'echtlichen Beamten 
.ift iTo~Elor:i.um schaften, das i~ § 3 A'bs.2 Beamten-Uberleitung.sesetz 
nOl'll~e,-t 1st. 

Anders l:i.~gt die S~che d~gegen bei der mit rrivatrechtsAienstvertrag 
aDle.tellten Be41enetetender öffentlich-reohtlichen Körperschaften. Für 
cU,e.~ Ka.tegorie öffentlicher Angestellter 'gibt da.s bisherige Dienstrocht 
u!li cU. bisherige Bezugsregelung vorläufig weiter (ATO, TOA usw.). Es kann 
4.hel" o11ne Schwioel'igkeit dei" gebüb:t'ende Bezug feetgo$tGllt werden_ Es kann 
4G.-ch c11e Anwendung der :Bestimmung de~ § 3 Abs. 2 Beamten-ttberleit~gs" 

's.,etm auf diese A.n$o$tellten-ICa.teg<>rie nicht a.uf die ra.tio l.egis gastüt~t 
weHen. 

M dieSer Reohteauffassung hat seither der Oborste Gorichtshof 
kOlSstant festsehalten, s.B. Entscheidung vom lO.November 1950, 4 Ob 53/50, 
Uta ••• AUCh die Bediensteten 'Von ~riva.tba.hnen wie. d.ie Angestellten der 

Gta~xaflaoher Eisenbahn und Ber~baUgesel1s0haftwurden naoh diesen Grund­

•• tsen behandelt (EntsoheidUl'lg 2.Juni 1953, 4 Ob 54/53, und vom 
9.3U1i 1953, 4 Qb 48/53). 

D~&ältare Praxis des a.rbeits~ecbtlichen Sonates des Obersten 
OOJ:ioktehofes ha.t auah die (analoge) Anwendung des § 3 Abs,2 Beamten­
U)erle1tungsgosetz auf Bundesbahnbedienstete a.bgelehnt, weil ihr Dienst­
.eZbiltnia se~t dem Zusammenbruoh des Grossdeutsehen Reiches ~ie.der duroh 

. Prtvattechtsnormen geregelt ist (Entscheidungen vom 3.April 1951, 4 Ob 2~/51, 
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20.SepielÜel' 1'51, 4 Ob 101151, 17.P'ebruar 1953, 4 Ob 13/53, u.a.m.). 
: .' . " . 

Von 4~G •• ~ Fraxis ist ab~r aer Oberste Ger1ohtsbote~.tm&lig in 

den be14ell Ell'tscheidU1).pD VOll 2O.0ktober 1953, 4 Ob 105/53 und 4 Ob 

151/'3, abseaancGn, weil der in 4 Ob 7/48auscesprochene Grundsatz, dass 

die ~.tlo für die ADwendbarkeit ~e. § 3 Abs.2 Beamten-Uberleitungsgesetz 

te111e,weil 4ie BeBUge von Vertrapbediensteten der öffentlichen Körper­

schafte'. vertraa1ioh geregelt seien ud daher kein Grund tür eine vorläu-
> •• • 

t1,. Repl\l1lS be.tehe, für da. Dienstvex-hältn1s der Bundeabahnangestellten 
a1cht,sutrifft. 

Die Reic~ll.~bnanpstelltenwaren nämlich in der Okkupationszeit 
. ,HO'" ,,', , 

at:tentl~ch"'reohjllche Beamte des Gro8sdeutsonea Reiohes, das Beamten-

Oberl~ttuDgsgeaetl (§ 1 Aba.l) hat sie ab6l' aus'drücklich wieder don für die 

ehemalicen 8sterreichiachen Bundesbahnen am 13.Märs 1938 in Geltung stehenden 

Vorsolt.rltten unterworfen, ihr ])1enstverhältnis 1st a .. her jet~t wieder pr~vat""' 

reehtlloh 'cerese1 t. Sie konnten daher auch nioht me_hr naoh der' in der 

cl&\l~.chel\Z,ei t in Kratt gesta~enen Bezugsordnung entlohnt werden; man 

h'~t8 vi.~lleb:L',wennma.!1 nur § t Aba.l 13eamten-tl'berlei1:ungsgaaetz in Be-

, .. aeht.lleht, auf d,ie alte vorl938 geltende 13ezugsragelung luriiokgl"eif$n 

.tlssen. Das war aber bei ihnen praktisoh ebensowenig durchführbar. wie 

bei 'deft-öff~ntlioh"reohtliohen Bea.mtan~Man konnte daher bei,ihnen nicht 

';"w1e bei den so~at ,nach Ve1"tragssrundsätzan besoldeten Person~nder 

aftelltliche~ K6rpel'sohaften - sagen, §3 Abs,2 Beamten-ttberleitungs&eset~ , i 

aai Moht anwend'bu_ weil' sie nach :Wie vor na.ch den bisher in Kratt ge8t~ 
'. ' . 

denea tortaaltent\en deutsohen ,Vor.ohrltt~n honorier~ werden_ sondernmus$te 

pi-a<1e, ,umgekehrt argumentieren, dass die von derJudika.t~ here.usgearbei:­

.8te Auana.hJie Ton § 3 Ab_,.2 Beamten ... Uberlei1iungsgeset, ffir die Angestellt~n 

dal" lhindesba.hnen, obwohl sie jetst ~cht lIlehrijft&ntlic~rechtliche Beamte 

silld, nichtange'VVand~t werden könne, Weil sie nicht,wie die an~eren. Vertrags­

angestellten wei~er, ~o"- den bisherigEm deutschen Vorsohritten entlohnt wer-
\. • . • I 

clen,. dass dahei', die Vel'hältnt8.e '!lei ihnen - obwohl s1e jetzt Privata.nga­

etellte sind - so:liegenwie bet den 6ftentlich-r~cht11ohen Angestellten: 

und dassma.n deshalb den§ 3 Abs.2 Bea.mten-ttberleit~sge.ets auch auf sie 

anwenden 1lÜ~8e. 

D&s war ot·fen'bar a.uch dioAuffas$ug des Bundesministeriums für V:er-
: . '. . . 

ltehz', ale ea - übrigem. in' ttber,einstimmung nd t Eil taren Erlässen des Bunde",'" 

mW.ter1um8f~ Verkehr ... mit Kundmachung voml4.N'cvember 1941, 13IBL.N'1',263, 
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15. Septe~ber 1954 

ej,J1e, B ... "i(}.~BY~~D,g fti~ f11~ B,e~Jnten de~ OEi:tierreiobiechf/ln Bundesbahnen 
. '.' , ',:' ., ' . '" • • ,',' -, • . '. r ; . '. . • : ~ 

el'li~, ~e i~ § 25 Abs WO 1 be8~iJllllltet daS das ~1enstverbäl :t;nis llei ;Per-:-

$~hen, die naoh § 4b;iw •. § 7 im Zusammenhang JJl;it § 12 Beam:t;en .. Überleitungs-. '. _ " " " " ....... , , :. . 

$eset$ :t~dell J)~CI·nststa~d dilr ~sterreiohisOhen Bundesbahnen ~bernolllDlen werden, 

alt 4e;r W~e~eraufnabnle in den J)ienststand bzw.mit der Verleihung eines 
',':, . '"',, " " •. ,' ; . '... .,.' ., 'J,.\', .'. /' .... .",' 

j)ie~~tllostens~e'lriiJldet werde, ,wo}:)e! ~l.s'Verle:i:ll'i,tngstag im Regel;fall deJ.' . , .",' ., " ." ' . 

1. Mai 1945 ZUlelten hatt.e. Frühestens V9n diesem Tage an er~lten die 
. ',. - ..... ". ; ., . . '" -, 

'Wle.elereiDg,e~tel~ten Angestellten ihre vollen Be~üge_ Vorso:hasse naoh § , 
JeaDl~~n-Ub~rleitungsge8et~ für die vor dem Zeitpunkt der 'Übernahme liege~ 

, '.' . .. . :. .- " 

d.e,nZ$1tabf!iohnitte .. aber aU9h für die übernommenen Beamten für die v"r dem 

~,. leptemb~ 1946 sele6ene Zeit gelten die Ansprüohe dieser Personen, ~r 

cl1e~ei:b ihrer Dienstleistung ab. 

JsC)h cl1ea.er Dienstorc;1nung sollen daher, um es kurz zu,$ammenzufa~s~~~ 

die auf d~n Per~o~lstandtber,nommenen Angestellten für die Zei~ yar c;1e~ 
• I- • ,/ .• ' " ".'. • :., _ - , • ",", • 

1. 8eptemb~r 194~ k.eine .ach~ulhlung auf elie VOJ;'sohüase naoh § 3 13eamt~n-, '.' . . 

tf\)erlei:t;\l~8geset. er~alten, ~ie ~ch dem 1. September 1946 u.pernomme~n 

ft1~ht *,ür die Z.~t ;V()rih~.r Ube1'l1al).me. Die Be?iugsverhäl t~sse der ni~llt 

11;14en Die~t~( Pe.;r$9"nal~ }sta:n<1 übernommenden ehemaligen BahnangestellteJ.1 
,.,.' '. '." >0'. " '.' i .: 

'W~d-en .in ilerBe_'o14.'Uings,o;rd~t;g Äbe%"haupt nio,ht ,gel"egelt/~ 
. " . ,". , .. ' ' .' . ..... ", ",. ,", '.' ,. ~ " 

,:ae~ dieser SSRhla4fe statl,dder01lers.te Gerichtshof daher v·or der 

Altern$tivet, a,n 8ei~er b;tsher:1:gen.Prax~8 festzuhalten und a,us'2luspre,cP;eil, 

a.a ,.die ,ni~ht 1n· d.en Diensts;tahd. übernOmil$ene;n B@c;1esl>ahnangestellten 4ie 
.,' . . • . • . , '.". '.',', ' " • '-.'i. '. " ',' . 

Bachza~'ul1g aufctie,vai1.ell: Bezti~~ ~u.el,'halten haben, also besser gestell,t 

sind. 8.1:8d1ein den D1enatstand. ü'b;ernonunenen, od.er von derl.>isherigen 
'.,,' > ,',,' : ", " ._'( , '." ' • " " '. ' 

pt~iaabzu:gehenuD:dau~zilspreollel;4~ß§ 3Ab.tj~ 2Beal'nt~n~~er.;te~tu:l';~s~ 

,,~et$au~h auf elfe ~llnde~bahria~g~~tell'.ten Anwe~dU~.g findet;_ .pie dritte 

Aj;~erne;~iv'e,§ ,25 Besoldungsordnung ,durch d~n Verfa-ssungse~r1:chtshof fi'Qer"!' 
',",1. '." , "'" . ,. .:', ' ','". , ' . ' :." ',' .• ' " "_', "'. 

prüfenzulaesen" kam nio.ht inFrage,wei;1der ,Ollerste.Get~cl1t~h,of bit1!:ler 

~~ine, ,Gelege~eit . ~atte ,§25>'~e-solci~ngsordnung anzuwen'd~~.ner 4. S:e~~t 
~~tt'e.d~e~ltein~ V~r~nlaS~Ung",ZU, ,d~rFrage Stell.ung zu nepmen, ob§ ~5 
:Q~.91du~~oc1n~·ngg~set~lioh ~ed.eok~ i,at _ . 
, ! . . .... D~f'4.'~e.%).~t:hatnäoh e,i~~hender ,ttberpr\1fung der Reohtt11ag~ s~~h 
,in'deraitzUng'vOUl".20,.·OItto~e~;:J.95' .e~ts:chlossen. seine 'bisherige' '~:t'axia' 

,~. ',' • ' '-, , • • • ' ," •• ,', ' " ( " , , " , ", " .. , ,.,' , • < ' : • " '<. ' 

~ufzugeb~n. 

Die g~'<U~gen.de,p;p~·$O.h~;~\l~~ 4 ,Ob 151/5~ :begründet clies wiefol,ts 

·lnP~ze8se~· gege~'die '~~'~:r;-~1oh,i8~ll:en'BundeBbahnen.hat cierQberste 'perj,Qhts­

bof w:l.e4erholt 8usge~pr()pb~~, daß.§ , Abs.,2Beamten-Uberleitullßs~~se$,B 
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iliOht anw.Ubalt .e1 uilä. c1Elli der ErlaS des ~undesndniBt.riwns für Finanzen , . '. . .' 

TOll '1. Jtii:l 1945, Zl. 2259, Pers. 45, zmrdie Hahe der Vorechuizahiunge~ 
- I . 

re,le, (ßhne _ fiber die Frage Aufsohluß zu geben; unter welchen Voraussetzun­

C~. 4ieee Vorscb(ieseauf andere Bezüge zu ergänzen sein werden (4 Ob 29/51.. 
10T/511 1,/S') • .An dieseJ; Reohte8Dsioht vermag der Oberste GeriohtshOf 

! ' • . 

nicht festauhalten. 

])er niger ist els R4"hs'besD;lter in keinem vertraglichen DienstV'er­

hiltni" gestanden. Er wurde nicht in den neuen Dienststa1'ld der Öster­

re1oh1sohen ~nd:~Bbahnen iiber-nommen, sondern gemäB § 8 Abs. 2 Beamten. 

Oberleitungageset. durch Eension1erung ausgeschieden. Sein RuhegenuB ist 

duroh clieBesoldungsordm,ng 1947 geregelt (§ 31 A.bl;l. ,). 

G.miB §§ 1,25 Abs~ 1 findet die Beeoläungeordnung 1947 auf den 

'l'~er, rur: .die Zeit vor der rensionierung ~eine .Anwendung. Für diese Zei t­

riwae gilt § , Abs. 2 Beamten.Überleitungsgesetz, dergemia § 12 B~amten­
tJber1eitungsgesetz :-ohn8 Rüoksicht darauf anzuwenden .ist, 'ob das Dlepstver­

llilt1\1, auf dem offentlichen Recht oder auf eine. Vertrag beruht. Das er­

Jt.el.lt daraus, daß § 1213eamten-Üb~r1eitungsgesetz alle DienstnehmeJ;' der 

Ö.ten~:Lch:L804enBundesbahnenerfaßt und sich nioht, w:Le bei.den Bed:l.enste-
. . . . . . . . 

ten dee Staates eto .• auf vertragliche .Dienstverhältnisse besc~änkt. 

DaS gfilmäe § 1 Beamten-Über;Leitungsgestitz die am 1'_ Mär.z 1938 in , 

Geltung ges.tandenen gesetzlichen Vorschritten vorbehaltlich einer and~ren 
, .' \ \ 

lle,e1uns 4u;"ch U'b.erle! tungsveror<4lung wieder ~nXraf't geset15t. wurden, kann 

4ie Anwendbarke:Lt·de~ :Lm' gleichenG~~etze vorgesehenen§" Aba.2 nich;t 

beri.hren, Das ergibt 8:Lcha~s dem, erwähnten Vorlrehalte. § 3 A.bs. 2 Beamten­

Vberle1tungsgesetz.derogiertdie wied~r inXraft.getretenenNO:r:inen_Eaist '. . , . ~, . ' 

demnac.h . der H~nw~1s Eiuf dif;l13esoldungsordnu,ng 19'4 ver'!el1J;t. lIi~1se 13e. 

stltQDl\lngkann daher auchnlcht l',lerangezogenwerden, ua eine vertragliche 
.' . '.' - , . 

Beso14ungsordnung zu konstrui~ren, 'dienaoh dem Wegfall der Reichsbahnbe .... 

,oldungsorclnung and'eren Stelle gf;ltreten .wäre. 
• '.' t " 

Rachdellldie Re~ohs'bahJiOr~ng außer Xra:ft~etreten war, wurde zwi­

.ohen dem ltll8'er lind' de.n Österreiohis chen 13und~sbahnen kein Vertrag über 
I " .' .' , 

die Hahe der BezUge gesohlossen, der einer Anwendung des § 3 Abs. 2 Be-

amten-Uberleit~ngsgeset~ im Wege stünde. 
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, 
/ 

e. Je1bla~t 15. September 1954 

Deß an Stelle des 6ffen t1ioh-reobt1ichen BeaJatenverhäl tn1s~es 
der na$1onal$os1alistischen Ira wieder ein Vertragsverhältn1s treten soll, 
wurde in der Besoldungsordnung 1947 ausgesproohen, dies gilt für den 

, ,~. 'I ... 

Xläser aber erst seit seiner Versetzung in den Ruhestand, ••••••••• 
Abol" auoh wenn sie auf den Kläger schon in einem früheren Zeitpunkt an­
wendbar gewesen wäre. hä.tte er damit nichts gewonnen. denn di ase auf der 
GruQdlage des Vertrages stehende Beeoldungsordnung anerkannt selbst aus­
dl't1ck11ob. die Anwendbarkeit. des § , Abs. 2 Beamten-tfberlei tungsgesetz. 
80 bestimmt ,sie i.§ 25 Abs~ 4, daS die Gehaltsansprüohe von in den neuen 
»1en8tstaJ1~ übernommenen Pe~onen für die Zeit bis 31. August 1946 duroh die 
Vo.rschüsse nach i 3 Abs. 2 Beamten-Überlei tU%lgEigesetz abgego1 ten sinde 

Die Annahme des BerufUngsgeriohtes führte zu dem Srgebnisse, daß 
41e .Azswendung· d.~8 § , .Abs. 2 Beamten-t1'berleitllDgsgesetz, auf einen auege­
aoh1Qdenen Bediensteten wegen'Verstoßes gegen vertragliche Rechte unzu-
11s816 wire, daß d.ieser § , .Abs, 2 aber gegenüber den in den neuen Dienst­
ataad Ubernommenen Bediensteten, denen die gleiohen vertragliohen,Rechte 
lSüomaen, euf Grund. des § 25 Aba. 4 der Besoldungso rdnung für die Beamten 
del" Ö,tene1chiachen Bundesba.hnen (lCundmachung des Bundesministeriums für 
V.~kehr vom 14. November 1947. BGBl. Nr. 26,) anwendbar wäre. Für eine 
untersohiediiChe Behandlung und grundlose Bevorzugung der in, den neuen 
Heutstand nicht übernommenen Bediensteten lassen sich weder aus dem 
Wortlaut noch aUs dem Sinne der Gesetze Anhaltspunkte gewinnen. 

Wollte man dem Berufungsgerioht darin b~flichten~ daß vertragw 
liohe Reohte die Anwendbarkei t des § , Abs, 2 Beamten-fberle i tungsgesetz 
aus8o~ließen, dann wäre nicht einzusehen, we~ha1b die anderen BestimmuD­
'OD des Beamten-Uberlei tlUlgegesetzes auf vertragliohe J)ienstv(~rhäl tnisse 
aDgewendet werden k6nnen. Folgerichtig würde dies dazu führen, daß § 12 
~eamten-Uberleitungsgeeetz überhaupt nicht anwendbar wäre. 

I 
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lS.September 1954 

Die 1ft der gleichen Sitzung gefällte Ent8cheid~ 4 ~b 105/53 
yerwel.t auf ~ie Entscheidung 4 Ob 151/53 und hebt nur die -entschei4enden 
GesichtspUnkte hervor. Die am 10.November 1953 zu 4 Ob 141/53 ergangene 
Eatacbeidung wiederholt wert 1 ich die Entscheidungsgründe der Entsoheidung 
4 Ob 1~1/53. Es scheint, dass der Oberste Geriohtshof $ioh nunmehr auf die 
duroh die Entsoheidung 4 Ob 151/53 inaugurierte Praxis festgelegt hat. 

Bemerkt 8ei, aass die oben angeführten Entscheidungen zu der 
Pr.,. aer Anwendbarkeit des Wirtschaftssäuberungsgesetzes keine Stellung 
.ehme., a1,80 offenbar 4e~ Auffassung sind, dass die nur die Höhe der Be­
.~~ betr~tfende Fr~ der Anwendbarkeit des § 3 Abs.2 Beamten­
Ulterlaituapgesetz mit der Frage der Anwendbarkeit des Wirtsoha.ftssäuberungs­
,.setzes in keinem ~usammermang steht. Hervorgehoben sei. dass auch die 
.aue.ten EntscheiduDgel2. vom 2.6rz 1954. 4 Ob 190/54, und vom 6.Apri1 1954. 
4 Olt 244/53, nach wie vor auf dem Standpunkt stehen, dass zwar die 
'uadeabahabedleneteten naoh dem Wirtschäftssäuberungsgesetz 1945 ausnahmslos 
90. 4er Wirkaamkeit dieses Gesetzes ausgenommen "wva,ren. dass aber heute 
a~le miaderbela8teten Bundesbahnbediensteten,dem Wirtschaftssäuberungsgesetz 

1'47 unterworfen sind. 
) 

Da.rU.ber, das8 auf die Dienstverhältnisse der Bundesbahnangestellten 
.. 'sn 4e. Beamten-Uberleltungsgesetz und dem Wirtschaftssäuberungsgesetz 1947 . ~ . 

41. 1945 wieder eingeführten, vor dem ll.März 1938 in Kraft gestandenen 
Dlsa$tvorschrlttsn gelten, soweit sie nioht seither durch neue Gesetze oder 
Ve~~ge~ wie die Besoldungsordnung 1947 ersetzt wurden, herrsoht, 
sOweit erSichtlich, in der Judikatur des Obersten Geriohtshofes kein 
Zweitel." 

-.--.~.-.- .... 
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